
Ergänzende Bedingungen

der E-Werke Haniel Haimhausen OHG

zur

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nut-

zung für die Elektrizitätsversorgung (EB-NSP und MSP)

Vorbemerkung

Bisher erfolgten der Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach der „Verordnung über 

Allgemeine Bedingungen für die Elektrizität“ (AVBEltV). Auch mit Sonderkunden wurde oft

die AVBEltV als Vertragsgrundlage vereinbart oder entsprechende Regelungen getroffen.

Die AVBEltV wurde mit Wirkung zum 08. November 2006 durch die „Verordnung über All-

gemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsver-

sorgung in Niederspannung“(NAV) vom 29. Oktober 2006 (Bundesgesetzblatt 2006, Teil I,

Seiten 2477 ff) abgelöst. Diese regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen die Stadtwer-

ke (nachfolgend Netzbetreiber genannt) jedermann an ihr Niederspannungsnetz anzuschlie-

ßen und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen haben. Die

NAV ist Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss (Netzanschlussvertrag)

und die Anschlussnutzung (Anschlussnutzungsvertrag) in Niederspannung.

Die NAV gilt in Niederspannung für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzan-

schlussverträge und ist auch auf alle Anschlussnutzungsverträge in Niederspannung anzu-

wenden, die vor Inkrafttreten der NAV bestanden. Sie gilt nicht für den Netzanschluss von

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas sowie in

Mittel- und Hochspannung.

Die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen konkretisieren in Verbindung mit den „Tech-

nischen Anschlussbedingungen“ und den Preisblättern, abrufbar unter 

www.e-werke-haniel.de,

die NAV, gelten aber auch, soweit nicht anderes vereinbart ist, für den Netzanschluss und

die Anschlussnutzung in Mittelspannung.
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I. Netzanschluss

1. Beauftragung des Netzanschlusses (§ 2 und § 4 NAV)

1.1 Die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses sind vom Anschlussnehmer

unter Verwendung des vom Netzbetreiber hierzu zur Verfügung gestellten An-

schlussnutzungsvertrages schriftlich beim Netzbetreiber zu beauftragen.

1.2 Der Netzanschlussvertrag einschließlich das Datenblatt sind vom Anschlussnehmer

auszufüllen und der unterschriebene Netzanschlussvertrag –zusammen mit einer

maßstabsgerechten Grundrisszeichnung sowie einem amtlichen Lageplan mit dem

Maßstab 1:250, 1:500 oder 1:1000–an den Netzbetreiber zurückzusenden.

1.3 Die Übersendung des ausgefüllten Netzanschlussvertrages durch den Anschluss-

nehmer gilt als Auftrag an den Netzbetreiber zur Herstellung oder Änderung des

Netzanschlusses.

1.4 Der Netzbetreiber wird den Auftrag prüfen, insbesondere in technischer Hinsicht. Bei

Annahme des Auftrages wird er den Anschlussnehmer hierüber durch die Übersen-

dung eines vom Netzbetreiber unterzeichneten Exemplars des Netzanschlussvertra-

ges unterrichten und ihn dabei über die Kosten für die Herstellung oder Änderung des

Netzanschlusses, der Inbetriebnahme der Kundenanlage und die Höhe des Baukos-

tenzuschusses informieren.

1.5 Weiter teilt er dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen Ausführungszeitraum und

Zeitbedarf für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses mit. Verzögerun-

gen bei der Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses, die vom Netzbetreiber

nicht zu vertreten sind, führen zu einer entsprechenden Verlängerung der Ausfüh-

rungsfristen.

2. Netzanschluss (§§ 5 bis 8 NAV)

2.1 Jedes Grundstück, das eine eigene wirtschaftliche Einheit bildet, was insbesondere

dann der Fall ist, wenn diesem Grundstück eine eigene Hausnummer zugeordnet ist,

wird über einen eigenen Netzanschluss an das Verteilernetz des Netzbetreiber ange-

schlossen. Ausnahmen gelten nur bei berechtigtem Interesse des Anschlussneh-

mers, die er dem Netzbetreiber in Textform nachzuweisen hat.
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2.2 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Trasse des Netzanschlusses auf seinem

Grundstück dauerhaft zugänglich zu halten. Insbesondere sind Überbauungen und -

pflanzungen der Trasse unzulässig, wenn hierdurch der Zugang zum Netzanschluss

oder die Betriebssicherheit des Netzanschlusses beeinträchtigt werden könnte.

2.3 Als Änderung eines Netzanschlusses gilt insbesondere der Austausch des Hausan-

schlusskastens gegen einen stärkeren sowie die Verstärkung des Leitungsquer-

schnitts sowie der Hausanschlusssicherung.

2.4 Wird der Netzanschlussvertrag beendet, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzan-

schluss von seinem Verteilernetz zu trennen.

3. Kosten und Preise für den Netzanschluss (§ 9 NAV)

3.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber insbesondere die Kosten für die

a) erstmalige Herstellung des Netzanschlusses (Standardanschluss),

b) Herstellung eines provisorischen Netzanschlusses (z.B. Baustromanschluss oder

Kurzzeitanschlüsse für Schausteller) an eine Entnahmestelle,

c) Änderung des Netzanschlusses, sowie

d) Außerbetriebnahme und die Stilllegung eines Netzanschlusses.

Die Kosten nach lit. a), b) und d) berechnet der Netzbetreiber nach den hierzu im

Preisblatt ausgewiesenen Pauschalsätzen, die Kosten nach lit. c) nach tatsächlichem

Aufwand, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde.

3.2 Bei der Ermittlung der Hausanschlusslänge ist grundsätzlich der Abstand zwischen

der Gebäudeeinführung und der Straßenmitte maßgebend.

3.3 Bei einem Netzanschluss, der nach Aufwendung, Art, Dimension, Lage oder aus

sonstigen Gründen (z.B. besondere Erschwernisse aufgrund der Bodenverhältnisse

oder Mehrlängen) von Standardanschlüssen abweicht (Sonderanschluss), kann der

Netzbetreiber, neben den im Preisblatt genannten Pauschalsätzen für Standardan-

schlüsse, ein zusätzliches Entgelt vom Anschlussnehmer nach Aufwand oder Pau-

schalsätzen nach dem Preisblatt verlangen.
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3.4 Ein Sonderanschluss liegt insbesondere dann vor, wenn die tatsächlichen Kosten für

die Errichtung des Sonderanschlusses die Pauschalsätze für einen Standardan-

schluss um mehr als 25 % übersteigen.

3.5 Sobald der Netzbetreiber Kenntnis von den kostenerhöhenden Umständen hat, wird

er den Anschlussnehmer hierüber informieren.

4. Eigenleistungen des Anschlussnehmers (§ 9 NAV)

4.1 Eigenleistungen des Anschlussnehmers im Zusammenhang mit der Herstellung des

Netzanschlusses, insbesondere die Ausführung von Erdarbeiten oder Mauerdurch-

brüchen durch den Anschlussnehmer selbst oder in dessen Auftrag durch Dritte, sind

vorher mit dem Netzbetreiber abzustimmen und in Textform festzuhalten.

4.2 Die Ausführung von Eigenleistungen muss fach- und sachgerecht nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik und unter Berücksichtung der Vorgaben des

Netzbetreibers erfolgen. Dies gilt insbesondere für das Ausschachten, Verlegen des

Warnbandes sowie die Wiederanfüllung inklusive Sandbeistellung und das Verdich-

ten. Die Baustellenabsicherung während der Ausführung von Eigenleistungen hat der

Anschlussnehmer auf eigenes Risiko zu gewährleisten.

4.3 Erbrachte Eigenleistungen werden bei einer pauschalierten Berechnung der Netzan-

schlusskosten angemessen berücksichtigt. Sie sind vom Anschlussnehmer dem

Netzbetreiber auf Verlangen nach Aufwand und Umfang prüfbar nachzuweisen. Für

Tiefbauarbeiten kann der Netzbetreiber Pauschalsätze festlegen.

4.4 Entstehen dem Netzbetreiber durch nicht sach- und fachgerechte Eigenleistungen

des Anschlussnehmers Mehraufwendungen, hat diese der Anschlussnehmer dem

Netzbetreiber zu erstatten.
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II. Baukostenzuschuss ( §§ 11, 29 NAV)

1 Baukostenzuschüsse (§ 29 Abs. 3 NAV)

1.1 Der Anschlussnehmer zahlt den E-Werken Haniel Haimhausen bei Anschluss seines

Bauvorhabens an das Leitungsnetz der E-Werke Haniel Haimhausen bzw. bei Erhö-

hung seiner Übertragungsleistungsanforderung einen Zuschuss zu den Kosten der ört-

lichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). Der Baukostenzuschuss errechnet

sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungs-

anlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind die für die Erschlie-

ßung des Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen, Transfor-

matorenstationen und Mittelspannungszuführungsleitungen bis 30 kV. Der Versor-

gungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die

örtlichen Verteilungsanlagen im Rahmen der behördlichen Planungsvorgaben (z.B.

Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan).

1.2 Von den Kosten gemäß Ziffer 1.1 Absatz 2 werden etwaige zusätzliche Kosten durch

ausschließlich zu Schwachlastzeiten versorgte Verbrauchseinrichtungen (z.B. Spei-

cherheizung) abgesetzt.

Außerdem werden diejenigen Kostenanteile abgesetzt, die auf etwaige Anlagenreser-

ven entfallen, die für spätere Erhöhungen der Übertragungsleistungsanforderungen (§

11 Abs. 4 NAV) vorgesehen sind.

Die verbleibenden Kosten werden auf die Gruppen „Haushaltkunden“ sowie „übrige 

Netzkunden“ –in beiden Gruppen einschließlich der im Versorgungsbereich noch zu

erwartenden Anschlussnehmer –nach dem Verhältnis der voraussichtlichen Übertra-

gungsleistungsanforderungen dieser Gruppen unter Berücksichtigung der Durchmi-

schung auf der Niederspannungsebene aufgeteilt.

1.3 Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf die Anschlussnehmer entfallenden

Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen gilt ein An-

teil von 50% dieser Kosten.

Damit bemisst sich der vom Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss nach

Maßgabe der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten An-

schlussnutzer vorzuhaltende Übertragungsleistung unter Berücksichtigung der Durch-

mischung wie folgt:
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(1) Gruppe „Haushaltkunden“

Ph

BKZ = 0,5 · Kh ------------
Σ Ph

Darin bedeuten:

BKZ: Der vom einzelnen Anschlussnehmer

zu zahlende Baukostenzuschuss (in Euro).

Kh: Der Kostenanteil der Gruppe „Haushaltkunden“ im Versorgungsbereich aufgrund der Auf-

teilung gemäß Ziff. 1.2 Absatz 2 (in Euro).

Ph: Der auf den einzelnen Netzanschluss entfallende Anteil an der für die Gruppe „Haushalt-

kunden“ im Versorgungsbereich unter Berücksichtigung der Durchmischung vorzuhaltende

Übertragungsleistung. Hierfür gilt in Abhängigkeit von der Anzahl der Haushalte, die über

den Netzanschluss versorgt werden, folgender Umlageschlüssel:

bei 1 Haushalt Ph(1) = 1

bei 2 Haushalten Ph(2) = 1,6

bei 3 Haushalten Ph(3) = 1,9

bei 4 Haushalten Ph(4) = 2,2

und je weiterer Haushalt +0,3

Σ Ph: Die Summe der Ph für alle der Versorgung der Gruppe „Haushaltkunden“ –einschließlich

der noch zu erwartenden „Haushaltkunden“ –dienenden Netzanschlüssen, die gemäß der

zugrunde liegenden Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen im Versor-

gungsbereich angeschlossen werden können. Über den Zähler eines Haushalts versorgte

einzelne gewerblich oder beruflich genutzte Verbrauchseinrichtungen (z.B. Beleuchtungsan-

lage eines Arbeitszimmers) bleiben bezüglich der Baukostenzuschussermittlung außer An-

satz. Gewerbekunden in einem Wohngebäude (z.B. kleine Ladengeschäfte, Arztpraxen,

Büros), deren Versorgung über den Anschluss des Wohngebäudes erfolgt und deren Be-

darf an vorzuhaltender Übertragungsleistung (je Anschlussnutzer) über den eines Haushal-

tes nicht wesentlich hinausgeht, werden bezüglich der Baukostenzuschussermittlung als je

ein Haushalt in dem betreffenden Gebäude angesetzt. Wird die Übertragungsleistungsan-

forderung, die dem Anschlussnehmer bei der Berechnung des Baukostenzuschusses als

vorzuhaltende Übertragungsleistung unter Berücksichtigung der Durchmischung zugrunde
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gelegt wird, in einem außergewöhnlichen Umfang überschritten, so kann der Baukostenzu-

schuss angemessen erhöht werden.

(2) Gruppe „übrige Netzkunden“

Pü

BKZ = 0,5 · Kü --------------

Σ Pü

Darin bedeuten:

BKZ: Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss (in Euro).

Kü: Der Kostenanteil der Gruppe „übrige Netzkunden“ im Versorgungsbereich aufgrund der 

Aufteilung gemäß Ziff. 1.2 Absatz 2 (in Euro).

Pü: Die am einzelnen Netzanschluss vorzuhaltende Übertragungsleistung (zu erwartende

gleichzeitig benötigte Übertragungsleistung in kW) im Versorgungsbereich unter Be-

rücksichtigung der Durchmischung.

Σ Pü: Die Summe der Pü für alle der Versorgung der Gruppe „übrige Netzkunden“ –ein-

schließlich der noch zu erwartenden „übrigen Netzkunden“ –dienenden Netzanschlüsse

(in kW), die gemäß der zugrunde liegenden Ausbaukonzeption für die örtlichen Vertei-

lungsanlagen im Versorgungsbereich angeschlossen werden können.

1.4 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leis-

tungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegen-

de Maß hinaus erhöht. Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach

den Grundsätzen der Ziffern 1.2 und 1.3.

„Hauhaltskunden“ = Anschlussnutzer mit Haushaltsbedarf

„übrige Netzkunden“ = Anschlussnutzer mit landwirtschaftlichem und/oder gewerblichen, beruflichen und 
sonstigem Bedarf unter Berücksichtigung der letzten drei Absätze der Ziffer 1.3 (1)

III. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ( § 14 NAV)

1. Voraussetzung der Inbetriebsetzung
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1.1 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage (Kundenanlage) findet statt nach der

Fertigstellung eines neuen oder geänderten Netzanschlusses und ist unter Verwen-

dung des vom Netzbetreiber hierzu zur Verfügung gestellten Vordrucks beim Netz-

betreiber zu beantragen.

1.2 Voraussetzung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage ist die Einhaltung der

technischen Anforderungen, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen

müssen.

1.3 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt durch den Netzbetreiber oder durch

ein in das Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen.

1.4 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage ist in der Regel von der vollständigen Bezah-

lung der Netzanschlusskosten sowie des Baukostenzuschusses abhängig.

2. Kosten

2.1 Der Anschlussnehmer hat für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage durch den

Netzbetreiber (z.B. Einsetzen der Hausanschlusssicherung, Setzen des Zählers) an

diesen die im Preisblatt des Netzbetreibers veröffentlichten Pauschalsätze zu bezah-

len. Dies gilt auch für die nachträgliche Anbringung von zusätzlichen Mess- und

Steuereinrichtungen, wenn dies durch das Verhalten des Anschlussnehmers veran-

lasst wurde.

2.2 Ist eine vom Anschlussnehmer beantragte Inbetriebsetzung durch den Netzbetreiber

aufgrund bestehender Mängel der Kundenanlage nicht möglich, so kann der Netz-

betreiber die Kosten für seinen vergeblichen Inbetriebsetzungsaufwand dem An-

schlussnehmer nach Pauschalsätzen berechnen.

2.3 Die Kosten für die Auswechslung schadhafter Hausanschlusssicherungen und Siche-

rungen vor den Messeinrichtungen werden nach Pauschalsätzen berechnet.

2.4 Für die Einstellung der Versorgung wegen Zuwiderhandlungen des Anschlussneh-

mers gegen seine Verpflichtungen gegenüber dem Netzbetreiber kann der Netz-

betreiber dem Anschlussnehmer Pauschalsätzen berechnen.
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IV. Plombenverschlüsse

Für eine vom Anschlussnehmer/Anschlussnutzer zu vertretende Wiederanbringung

von Plombenverschlüssen haftet dieser nach den gesetzlichen.

V. Sonstige Pauschalen und Kosten

Neben den in den Abschnitten I. bis III. genannten Kosten und Pauschalen, kann der

Netzbetreiber auch die sonstigen im Preisblatt angegebenen Kosten und Pauschalen

vom Anschlussnehmer verlangen, wenn die jeweils zugrunde liegenden Sachverhalte

vorliegen. Für im Preisblatt des Netzbetreibers nicht aufgeführte Leistungen, die im

Auftrag des Kunden oder dessen mutmaßlichem Interesse vom Netzbetreiber er-

bracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung

zu erwarten sind, kann der Netzbetreiber die Höhe der Entgelte nach billigem Ermes-

sen (§ 315 BGB) bestimmen.

VI. Voraus- und Abschlagszahlungen (§§ 9 Abs. 2 und 11 Abs. 6 NAV)

6.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung und Änderung des Netzanschlus-

ses, den Baukostenzuschuss und sonstige Leistungen des Netzbetreibers vom An-

schlussnehmer angemessene Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach den Um-

ständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer

seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Netzbetreiber nicht oder nicht recht-

zeitig nachkommt. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Anschlussnehmer mit an-

deren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Netzbetreiber in Rückstand ist oder

eine vom Netzbetreiber über den Anschlussnehmer eingeholte Auskunft einer allge-

mein im Geschäftsleben anerkannten Auskunftei (z. B. Creditreform) über seine wirt-

schaftlichen Verhältnisse die berechtigte Besorgnis zulässt, dass er seinen Zah-

lungsverpflichtungen aus dem Netzanschlussvertrag nicht oder nicht rechtzeitig nach

kommt.

6.2 Abschlagszahlungen auf die Netzanschlusskosten kann der Netzbetreiber vom An-

schlussnehmer insbesondere dann fordern, wenn der Anschlussnehmer mehrere

Netzanschlüsse beim Netzbetreiber beauftragt hat, oder auf den Baukostenzuschuss

bei größeren Objekten entsprechend dem Baufortschritt der örtlichen Verteileranla-

gen.
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VII. Regelungen für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
(Anlagen zur elektrischen Raumheizung, Warmwasserbereitung mit Speicher)

7.1 Neuanlagen und jede Änderung sind grundsätzlich durch das ausführende Unterneh-

men mit „Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz“ 

bzw.„Netzanschlussvertrag“ bei den E-Werken Haniel Haimhausen vorher schriftlich

zu beantragen. Die elektrische Installation der unterbrechbaren Verbrauchseinrichtung

muss bei neuen Anlagen grundsätzlich von der übrigen Anlage getrennt sein.

Die Geräte sind nach DIN VDE (ggf. über bewegliche Anschlussleitungen) fest anzu-

schließen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Hauptstromversorgungssyste-

me durch den Betrieb der Anwendungen nicht überlastet werden. Anlagen zur Raum-

heizung sollten gemäß Berechnung des Wärmebedarfs nach den jeweils gültigen Nor-

men dimensioniert werden.

7.2 Der Anschluss bzw. die Anschlussnutzung kann täglich für jeweils maximal 4 Stunden–

zusammenhängend jedoch nicht länger als 2 Stunden–unterbrochen werden. Die Be-

triebszeit zwischen zwei Sperrzeiten ist nicht kürzer als die jeweils vorangegangene

Sperrzeit.

7.3 Die Freigabe der unterbrechbaren Verbrauchseinrichtung erfolgt durch die Steuerein-

richtung (Tarifsteuergerät) der E-Werke Haniel Haimhausen über ein Steuerrelais (Ar-

beitsrelais), das der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer nach den Angaben der E-

Werke Haniel Haimhausen auf eigene Kosten durch einen Elektroinstallateur einbauen

lässt.

7.4 Steuer- und Hilfsgeräte können ungesperrt über eine Steuersicherung von max. 6 A

betrieben werden.

VIII. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NAV)

8.1 Die technischen Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile so-

wie an den Betrieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage des Anschlussnehmers

sind in den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt.

8.2 Die Technischen Anschlussbedingungen sind für den Anschlussnehmer und -nutzer

verbindlich und auf der Internetseite des Netzbetreibers abrufbar.
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IX. Fälligkeit, Zahlungen und Verzug (§ 23 NAV)

9.1 Die vom Netzbetreiber nach seinem Preisblatt festgelegten Pauschalbeträge werden

grundsätzlich mit dem Zeitpunkt des Endes der zugrunde liegenden Leistungserbrin-

gung fällig und sind spätestens zwei Wochen nach Zugang der Rechnung des Netz-

betreibers zu bezahlen. Ist in der Rechnung ein Zahlungsdatum angegeben, ist die-

ses maßgebend, wenn es nicht vor dem Zahlungstermin nach Satz 1 liegt.

9.2 Der Anschlussnehmer kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach

Fälligkeit und Zugang einer Rechnung zahlt, worauf hiermit hingewiesen wird.

9.3 Der Verzugszins richtet sich nach § 288 BGB. Die Geltendmachung eines darüber

hinausgehenden Schadens bleibt dem Netzbetreiber vorbehalten.

9.4 Für Mahnungen kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer - neben Verzugszin-

sen und weitere Schäden des Netzbetreibers - Pauschalbeträge nach dem Preisblatt

des Netzbetreibers berechnen.

X. Sonstiges

10.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Netzanschlussvertrages unwirksam sein oder

werden oder nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die Erreichung von

Ziel und Zweck des gesamten Netzanschlussvertrages unmöglich oder die Aufrecht-

erhaltung des Netzanschlussvertrages für die Vertragspartner insgesamt unzumut-

bar wird, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Netzan-

schlussvertrages nicht berührt. In diesem Fall ist die unwirksame oder undurchführba-

re Bestimmung durch eine andere Regelung zu ersetzen, die von Beginn der Un-

wirksamkeit oder Undurchführbarkeit an dem mit der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung angestrebten Zweck oder der wirtschaftlichen Zielsetzung

des gesamten Netzanschlussvertragswerks möglichst gleich kommt. Die Regelun-

gen in Satz 1 und 2 gelten bei etwaigen Lücken im Netzanschlussvertrag entspre-

chend.
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10.2 Auch für Verträge mit ausländische Anschlussnehmern/Anschlussnutzern gilt aus-

schließlich deutsches Recht. Die Gesetze über den internationalen Kauf, insbesonde-

re das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Wareneinkauf,

finden keine Anwendung.

XI. Inkrafttreten

12.1 Die Ergänzenden Bedingungen treten mit ihrer öffentlichen Bekanntgabe auf der In-

ternetseite des Netzbetreibers in Kraft und gelten bis zu einer Änderung, die auf der

Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht wird.

12.2 Ziffer 1 gilt auch für die Technischen Anschlussbedingungen, die vom Netzbetreiber

bereits an die zuständige Regulierungsbehörde mitgeteilt sind.

Stand: 27.10.2007


